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 Amtliche Nachrichten – zugestellt durch post at 
 
Liebe Hollensteinerinnen und Hollensteiner  
 

LANDTAGSWAHL 2008 
 
Am 09. März 2008 findet die NÖ. Landtagswahl statt.  
 
 

Wahlberechtigt sind alle NÖ. BürgerInnen, die 
 

  spätestens am Wahltag 16 Jahre alt sind,  
  einen Wohnsitz in Niederösterreich haben und  
  im Wählerverzeichnis eingetragen sind 

 

 
Amtsstunden der Gemeindewahlbehörde:       

      Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie                    
  Sonntag, 10. Februar 2008,10.00  bis 12.00 Uhr 
 

 
      Auflage des Wählerverzeichnisses:   

  Freitag,   1. Februar 2008 -   08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
  Montag,  4. Februar 2008 –  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
                                 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
  Dienstag,  5. Februar 2008 –  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 Mittwoch,  6. Februar 2008 –  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
  Donnerstag,    7. Februar 2008 –  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
     Wahllokale: Sprengel 1:           Gasthaus Osterberger (Rotten Dorf, Dornleiten 
                         und Wahlkartenwähler am Wahltag) 
  Sprengel 2:           Gemeindeamt (alle übrigen Rotten) und 
         Wahlkartenwähler am 8. und 3. Tag vor der Wahl 
 
     Wahlzeit:    7.00 bis 14.00 Uhr   
 
     Verbotszone:    100 Meter im Umkreis der Wahllokale 

 
     Wahlmöglichkeiten für Wahlkartenwähler: 
 
 

1) per Brief wählen: Wähler/in übersendet die Wahlkarte per Post                         
 Die Briefwahlkarte muss spätestens am 17.03.2008, 14.00 Uhr beim   

      Gemeindeamt eingelangt sein! 
 
 
 

 
 



 
2) am 8. oder 3. Tag vor dem Wahltag vor einer besonderen Wahlbehörde im 

Gemeindeamt und zwar am 
  Samstag,        1. März 2008 von  09.00 – 11.00 Uhr und  
  Donnerstag,   6. März 2008 von  18.00 – 20.00 Uhr wählen 
 Wahlkarten können in diesem Fall unmittelbar vor der Wahl im 
 Gemeindeamt   behoben werden! 
 

3) Wahlberechtigte, die sich am Wahltag in einer anderen Gemeinde in 
Niederösterreich befinden, können mit einer Wahlkarte auch in jeder 
anderen Gemeinde Niederösterreichs zur Wahl gehen. 

 
4) „Fliegende Wahlbehörde“: (nur am Wahltag mit Wahlkarte) 
   Wahlberechtigte, die am Wahltag ihr Wahlrecht aus gesundheitlichen Gründen 
   nicht im Wahllokal ausüben können, werden auf Antrag von einer „Fliegenden 
   Wahlbehörde“ besucht. Weitere anwesende Wahlberechtigte können     
   ebenfalls mit einer Wahlkarte wählen. 
 
5)  am Wahltag im zuständigen Wahllokal 
 

 
Wahlkarten können bis  
spätestens Mittwoch, 05. März 2008 schriftlich oder bis  
spätestens Freitag 07. März 2008, 12.00 Uhr mündlich beim Gemeindeamt 
beantragt werden. 

Wenn eine Wahlkarte ausgestellt wurde, 
kann der Wähler/die Wählerin nur mit dieser sein/ihr Wahlrecht ausüben. 

 
 

Nutzen Sie Ihr Wahlrecht! Gehen Sie am 09. März 2008 zur Wahl, 
nur so können Sie mitbestimmen! 

 
 

 

ZUSÄTZLICHE BEDARFSZUWEISUNGEN 
 

  Bei Verhandlungen mit Frau LHStv. Heidemaria Onodi ist es mir gelungen,  
zusätzliche Bedarfszuweisungen zu erhalten und zwar für die Freiw. Feuerwehr 
Hollenstein eine Sonderförderung von € 30.000,-- zum   Ankauf eines 
Rüstfahrzeuges in Ausführung eines Unimogs. 

 Zusätzliche € 10.000,-- für dieses Vorhaben und weitere € 15.000,--  für die 
Errichtung des Rot Kreuz Hauses wurden über Zusage von LR Sobotka bereits 
angewiesen. 

 Die Gemeinde unterstützt das Rote Kreuz durch den Ankauf eines Grundstückes 
im Wert von € 10.000,-- und mit weiteren € 15.000,-- in bar. 

 
 
 
 
 
 
 



SCHAFFUNG NEUER BAUGRÜNDE 
 

Die Gemeinde kauft von Herrn Dr. Dipl. Ing. Kurt Kefer Baugründe (hinter dem Rot 
Kreuz Haus bzw. neben Familie Steinauer). Der Parzellierungsentwurf ist in Arbeit.  
Nähere Auskünfte erhalten Sie beim Gemeindeamt (Tel.: 07445/218-12, Amtsleiter 
Kefer). 
 
 

NEUE EIN- u. AUSFAHRT AUF B31 BEI GH RETTENSTEINER 
 
Die neue Ein- und Ausfahrt auf die B31 beim Gasthaus Rettensteiner ist fertig 
gestellt.  
Ich ersuche alle Verkehrsteilnehmer, nicht mehr die über den Privatgrund der 
Familie Rettensteiner führende Aus- bzw. Einfahrt zu benützen! 
 
 

DORFMEISTERSCHAFTEN SCHI ALPIN & SNOWBOARD 
 
 
 

ACHTUNG! NEUER TERMIN Samstag, 1. März 2008 – 11 Uhr am KÖ III 
Information:   Matthias Schneckenleitner, Christa Egger-Danner, Klaus Buber, Chrysan Stix 

Nennschluss: Mittwoch, 27. Februar 2008 bis 16.30 Uhr 
Anmeldung:   Volksbank Hollenstein, Tel.: 07445/5555 

Rennverlauf:  Startnummernausgabe: ab 9.00 Uhr im Zielraum KÖ III, Start 11.00 Uhr 

 
 

FEUERLÖSCHERÜBERPRÜFUNG 
 
 

       Datum : 7. März 2008 
       Ort: Feuerwehrhaus, Walcherbauer 23  
       Kosten: € 8,00 
 

Das Überprüfungsintervall beträgt 2 Jahre, d.h. alle Löscher, die im vorigen Jahr 
überprüft wurden, müssen heuer nicht  kontrolliert werden.  
Anlieferung ab 7.00 h möglich - bitte die angelieferten Feuerlöscher unbedingt mit 
Namen und Adresse versehen ! 
 
      Ihr 
 

    
 
 
 

            Bürgermeister 
 

 

TERMINVORSCHAU: 
 Problemstoffsammlung am 10. März 2008 

      Genauere Informationen folgen 
 
 



VERANSTALTUNGEN 
 
5. Febr.  Fasching am Dorfplatz, Beginn 10 Uhr 
   ab 13.00 h Unterhaltung mit den „Guga-Buam“ im GH Osterberger 
   zum Faschingausklang ab 18.00 h Stimmung und Unterhaltung im   
   Sinatra 
6.-10. Febr.  Fischspezialitäten im GH Zedka 
20. Febr.  Kurs LFS Unterleiten – „Finger Food-Appetithappen“, 
   Anmeldung Tel. 07445/204 
23. Febr.  Hallenfußball-Dorfmeisterschaft im Turnsaal der Hauptschule, 
   Beginn 14 Uhr 
25. Febr.  Kurs LFS Unterleiten – „Wohnraumgestaltung“,  
   Anmeldung Tel. 07445/204 
1. März  Dorfmeisterschaft Alpin/Snowboard 
 
******************************************************************************************************** 

An alle Vereine und Gastronomiebetriebe: 
Bitte ALLE geplanten Veranstaltungen für 2008 im Tourismusbüro melden, damit 
diese im Veranstaltungskalender eingetragen werden können!! 
******************************************************************************************************** 

 
 
 
 
Offenlegung: 
Die „Gemeindemitteilungen“ sind  Information an die Hollensteiner 
Bevölkerung über kommunale Angelegenheiten aus der Sicht der 
Verwaltung und des Gemeinderates , sowie div. Organisationen zur 
Förderung des gemeinschaftlichen Trachtens der Bevölkerung . 
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Für den Inhalt verantwortlich: LAbg. Bgm. Ing. Franz Gratzer;      
Druck: Eigenvervielfältigung,    Auflage 780 Stk.;      
Offizielles u. amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde; 

   
Sprechstunden des Bürgermeisters: Mittwoch von 8.00 – 12.00 Uhr, oder nach Vereinbarung


